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Mittheilungen
aus den

Verhandlungen der Generalſynode
der

evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche des Großherzogthums

Baden , vom Jahre 1843 .

Nr. I1 . Karlsruhe , den 6. Juni 1843 .

Dreizehnte Plenarſitzung vom 20 . Mai .

( Vortrag des evangeliſchen Oberkirchenraths über die Claſſification der

Auf den ſogenannten Anfangsſtellen , mit einem Ertrag unter

600 fl. und in dieſe Claſſe gehören , nach Abzug der Dia —

conate, ve 13 Pfarreien ungefähr 55 kann kein Pfarrer

lange bleiben , wenn er, wasſelt ſt, nicht eigenes Vermögen
beſitzt , und dieſes der Liebe zu ſeiner Gemeinde , oder der An —ie

nehmlichkeit des Aufenthaltes aufopfert . Bei dem Aufzug auf

eine ſolche Stelle wird genöthigt durch äußere Verhältniſſe —

vom Pfarrer gleich Alles darauf berechnet und eingerichtet , daß

er hier nicht lange verweilen werde . Die Gemeinde weiß dieſes

recht gut ; zwiſchen ihr und dem Seelſorger hält jede Annähe —

rung ſchwer , weil beide Theile die Ueberzeugung haben , daß
dieſe Verbindung doch nicht lange fortbeſtehen könne , und der

Pfarrer bald in einen andern , vielleicht weit entfernten Ort

kommen werde .

Noch vor Ablauf des Quinquenniums erkundigt ſich der

Pfarrer , ob nicht dieſe oder jene erledigte Stelle ihm ein beſſe —

res Einkommen gewähre , er meldet und bewirbt ſich um die

eine oder andere , und iſt , hoffend , daß ihm und ſeiner Familie

bei einer andern Gemeinde ein einträglicheres Loos zu Theil

werde , in ſteter Aufregung . Hat er ſeine zweite Stelle erhal

ten , ſo wird in der Regel auch ſeine Familie größer , die Be

dürfniſſe für dieſelbe nehmen zu , die neue Stelle erträgt nach
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Beſtreitung des Zugs und der Abr gskoſten oft nicht ein —

mal ſo viel , um davon leben zu Der Pfarrer iſt

nöthigt , ſich abermals nach einer einträglicheren Pfründe umzu

ſehen ; ſo geht es auf der dritten und vierten Stelle und ſo

fort , und er kommt

dämmernden Abend ſeines Lebens eine reiche Pfründe aufnimmt

Bei all ' dieſem Treiben verdient der Pf durchaus kei

nen Tadel , er iſt dazu genöthigt , weil er ſi ur auf

Wege die Mittel verſchaffen kann , welche zu ſeiner eigenen und

zur Erhaltung ſeiner Familie erforderlich ſind .

Die Gemeinden ſind abe übel daran . Nicht die

größte Gewandtheit Pfarrgeſchäft

ausgezeichnetes Predigertalent genügen , um als G

Segen wirken zu können . Derſelbe muß ſich aud

trauen und die Li ſeiner Pfarrkind e nd dieſe

in geiſtiger und

längeres Verweilen an einem Orte zu Theil ; erſt wenn die

Gemeinde ſeine Handlungsweiſe und ſeine Perſönlichkeit näher

kennen gelernt hat , wird er Eingang und damit Gele it

finden , den geiſtigen Zuſtand der Ger u

ihrer Glieder im Einzelnen zu erforf L merſt kann er

den vorzüglichſten Theil ſeines Amte die Seelſorge mit

Erfolg ausüben ; er kann die ganze Gemeinde in der Kirche ,

die einzelnen Familien und Glieder derſelben durch beſondere

Belehrung , 3 uch und Ermahnung auf den Weg zur Beſſe

rung und Veredlung d ihm dieſes eher ' ge

lingen , weil er nun weif n was di Gemeinde

und der einzelnen Glieder leider

ſtärkt und geleitet werden können

4 ) Bei der bisherigen Beſetzungsweiſe der Pfarreien haben

die Gemeinden mit geringen oder aber ganz gut dotir

ten Pfarrpfründen einzelne Ausnahmen abgerechnet
am wenigſten von ihren Geiſtlichen zu erwarten

Auf gering dotirte Pfründen kommen Geiſtliche , die erſt

in ' s practiſche Leben eintreten .

Als Vicar oder Pfarrverweſer haben ſie wenig Gelegenheit
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und Veranlaſſung , ſich in den verſchiedenen , mit dem Pfarramt

verbundenen Geſchäften eines Vorſtandes vom Kirchengemeinde —
rath , eines Ortsſchulinſpectors , eines Beamten des bürgerlichen

Standes die gehörige Uebung anzueignen . Haben ſie ſich die

nöthige Uebung erworben , und ſind ſie mit den Verhältniſſen

der Gemeinden bekannter geworden , hat endlich die Liebe und

das Vertrauen der Letzteren zu ihren Pfarrern Wurzel gefaßt ,
ſo ſind ſie leider genöthigt , ſich um eine beſſere Stelle umzu —

ſehen

Es kommt abermals ein Neuling auf die Anfangsſtelle ,
und ſo werden gering dotirte Pfarrpfründen recht eigentlich die

Uebungsſchulen für angehende Geiſtliche . Damit kann aber

der Gemeinde ſelbſt nicht gedient ſeyn

Auf ganz gute Pfarrpfründen kommen nur Geiſtliche , welche

im vorgerückten Lebensalter ſtehen .

Dieſe haben zwar die erforderliche Uebung in den Pfarr —

geſchäften , ſie können aber bei aller perſönlichen Würdigkeit
licht ſo wirken , als wenn ſie im kräftigen Alter zu einer ſol

chen Gemeinde gekommen wären Sie lernen ihre Gemeinden

nicht mehr genau kennen , erlangen E eren Vertrauen und Liebe

nicht mehr , ihre Thätigkeit wird durch körperliche Leiden ge —
hemmt , ſie ſind oft genöthigt , ihre Stelle dürch Gehülfen ver —

ſehen zu laſſen .

Die Gemeinden haben alſo in kirchlicher Hinſicht gar keinen

Vortheil , wenn ihre Pfarreien gut dotirt ſind .

Alle paar Jahre bekommen ſie einen in hohem Lebensalter

ſtehenden Pfarrer , welcher in der Regel auf dieſer Stelle ſeine

irdiſche Laufbahn ſchließt , die Pfarrei wird alsdann drei Viertel

jahre oder noch länger wegen des Vidual - Wittwenfisci - und

Hülfsfondsquartals durch benachbarte Geiſtliche oder durch einen

Pfarrverweſer verſehen , da wieder mit einem älteren Manne

beſetzt , und es wiederholt ſich der frühere Vorgang .
Solche Gemeinden fühlen auch recht gut , daß ihnen damit

nicht geholfen iſt ; ſie kommen ſelbſt darum ein , auf ihre Pfar —

reien Abgaben zu legen , damit ſie jüngere Männer als Geiſt

liche erhalten , und dieſe länger behalten .

Da die Beſoldung an die Pfründe gebunden iſt , und ältere



Geiſtliche eine Beſſerſtellung auch vorzugsweiſe anzuſprechen

haben , ſo erfolgt die Beſetzung der Pfarrdienſte in der Regel

auch nach dem Dienſtalter , und doch iſt der Zuſtand der Ge —

meinde oft von der Art , daß ſie nicht nur einen religiöſen ,

umſichtsvollen , ſondern auch einen energiſchen Mann erfor

dert , welche Eigenſchaften nicht immer die älteren Bewerber

haben .

So lange aber die Geiſtlichen nur durchk Ueber

tragung einer andern Pfarrei beſſer geſtellt

werden können , iſt die oberſte Kirchen - und

Staatsbehörde gehindert , einer Gemeinde ge

rade den für ihre Verhältniſſe geeigneten Mann

als Pfarrer beizugeben

Das Wirken eines Geiſtlichen hängt immer von einer

genauen Kenntniß des ſittlichen Zuſtandes ſeiner Gemeinde und

deren einzelnen Familien ab, die Erfahrunge welche derſelbe

in dieſer Beziehung macht , kann er nicht leicht auf einen an

dern übertragen , ein Wechſel im Pfarrdienſt iſt daher immer

nachtheilig .
Wie häufig der Wechſel bei Pfarreien ſtattfindet , geht daraus

hervor , daß von 284 Geiſtlichen

92 auf der erſten Pfarrei ,

5 zweiten 7

Dain dritten 17

24 „„ vierten und

7 „ fünften 5

angeſtellt ſind

II .

Sind in neuerer Zeit Perhältniſſe eingetreten , bei denen eine

Kenderung in der Verwaltung des evangeliſchen Pfarreivermögens

zweckmäßig oder nothwendig erſcheint ?

1) Die Pfarreien haben Zehnten , Grundzinſe und Gülten .

Der Blutzehnten iſt bereits überall abgelöst , das Kapital

ſteht theilweiſe noch bei den Gemeinden , oder es iſt auf
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Pfandurkunden oder aber in Grundſtücken nutzbringend ange

legt worden

Grundzinſe und Gülten kommen allenthalben zur Ablöſung .

Der bedeutendſte Theil des Pfarreivermögens — der Zehnte

und die auf dem Zehntrechte Dritter ruhenden Competenzen

ſind größtentheils ſchon abgelöst , oder kommen in kurzer Zeit

zur Ablöſung

Durch die Ablöſung der verſchiedenen Gefälle wird ein Ka —

pital von wenigſtens

2,500,000 Gulden

Die Zehnt - und Competenzablöſungscapitalien allein wer⸗

2,350,000 Gulden

belaufen

Nur für die letzteren iſt geſetzlich eine beſtimmte Geldrente

geſichert , allein auch hier nicht einmal auf die Dauer .

Die Zehnt - und Competenzeapitalien können , wenn ſie nicht

als beſondere Fonds in Verwaltung kommen , der Gemeinde

gegen eine jährliche fünfprocentige Rente und gegen Sicherheits —

leiſtung verabfolgt werden

Die Gemeinde kann aber die Uebernahme ablehnen , wenn

die Capitalien von Zehnten außerhalb der Ortsgemarkung her⸗

kommen , wenn ſich in ihr verſchiedene Kirchengemeinden be —

finden , wenn ſie zur Deckung ihrer Bedürfniſſe eine Umlage

von 10 kr. per 100 fl . Steuercapital erhebt , oder wenn ſie für

unvermöglich erklärt wird .

In dieſen Fällen hat zwar die Staatskaſſe die Verbindlich —

keit übernommen , für die Gemeinde einzutreten und das Capital

„8zu 5 Procent zu verzinſen , jedoch vorerſt nur auf 10 Jahre .

Von den bis jetzt conſtatirten Pfarrzehntablöſungscapitalien

ad circa zwei Millionen Gulden , ſo wie von den bisher liqui —

dirten Pfarrcompetenzcapitalien ad eirca zweihunderttauſend

Gulden , ſind an die Staatskaſſe beiläufig ſiebenhunderttauſend

Gulden , und an die Gemeindskaſſen ſechshunderttauſend Gul —

den überwieſen worden , bei den andern iſt noch nicht entſchie —

den , ob die Staats - oder Gemeindskaſſe einzuſtehen hat .



Man kann ſicher annehmen , daß vom ganzen Capital von

beiläufig 2,350,000 Gulden die Staatskaſſe die Hälfte erhält ,

welche ſie jedoch nur auf zehn Jahre mit fünf Procent

verzinst

Da die bereits bei ihr angelegten Summen größtentheils

in den Jahren 1839 , 1840 und 1841 verabfolgt worden , und

der Zeitraum von zehn Jahren überhaupt kurz igemeſſen iſt ,

ſo wäre bald zu entſcheiden , wie die Ablöſungscapitalien für

die Zukunft angelegt und verwaltet werden ſollen .

Würde auch die Staatskaſſe darauf eingehen , die Capitalien

noch länger als zehn Jahre gegen fünf Procent Zinſen zu be —

halten ( was jedoch , da das Geſetz nur zehn Jahre beſtimmt ,

ohne Zuſtimmung der Landſtände nicht geſchehen kann , und

ſehr zweifelhaft iſt ) , ſo wäre die weitere Frage zu erwägen , ob

es überhaupt gut und räthlich iſt, der Staatskaſſe eine

deutenden Theil des Kirchenvermögens zu belaſſen . Könnten

nicht Verhältniſſe eintreten (z. B. in Kriegszeiten u. ſ. w. ) , wo

die Staatsbedürfniſſe einen ſo hohen Grad erreichen , daß die

Mittel fehlen , um dieſe alle zu befriedigen ?

Wenn in ſolchen Fällen die Staatsregierung genöthigt wäre

zur Beſtreitung der unabweislichſten Bedürfniſſe auf die ihr

am nächſten liegenden Gelder zu greifen , und wenn

ſich darunter auch die ihr überwieſenen Pfarrcapitalien befänden ,

in welche Verlegenheit würde alsdann die Kirche kon en, wenn
ein Theil ihres Vermögens — wäre es auch nur vorüber —

gehend dem eigentlichen Zweck entzogen werden müßte , und

die Kirchendiener nicht beſoldet werden könnten !i

Wird das Kirchengut beſonders und von der Kirche

ſelbſt verwaltet , ſo iſt deſſen Erhaltung und ſt

tungsgemäße Verwendung gewiß mehr geſichert
Eben ſo bedenklich iſt es , den Gemeinden die Ablöſungs

Capitalien für immer gegen fünſprocentige Verzinſung zu be —
laſſen . Dieſe nehmen die Capitalien ſchon mit Widerwillen

an , weil ſie durchſchnittlich dieſelben nicht zu fünf Procent aus —
leihen können , und neben dem Zinsausfall noch die Verwal

tungskoſten und unvermeidliche Verluſte am Capitalſtock zu

tragen haben . Dann erfolgt die Zinszahlung an den Pfründ⸗



durch oft von der

G der dem Gemeinderechner ſehr abhängig , zu Klagen

dem Richter genöthigt , und es gibt der Bezug der Zinſen

zus dem Zehnteapital zu ähnlichen Mißverhältniſſen zwiſchen

Pfarrer und Gemeinde Veranlaſſung , welche man mit der Ab

löſung des Zehnten entfernen wollt

Je länger die Gemeinden die Pfarrcapitalien verwalten und

mit fünf Procent verzinſen müſſen , deſto unwilliger werden ſie .

Nach Verlauf werd ſie die Zehntablöſung

ſuf Koſten der Zehntberechtigten ſo be —

deutende Vortheile zugewendet worden ſind — ganz vergeſſen

haben , und damit fällt bei ihnen der einzige Grund hinweg ,

welcher anfangs ihren Unwi zurückgehalten hat , der Grund

ich: Da wir (die Gemeinden ) den Zehnten ſo vortheilhaft

abgelöst haben , können wir ſchon der Pfarrei ihr Zehntcapital

mit fünf Procent verzinſen . Die Gemeinden werden bald be —

ſich dieſer Laſt zu entledigen , und ihre Geſuche um Ab —ginnen ,
8 F MRoſiimmun 2 ſunas

änd fallſigen Beſtimmungen des Zehntablöſungs

* f f NiA „ Mu νινν
geſetzes werden aufhören , bis ihr Wunſch erfüllt iſt

2) Ueberhaupt iſt es aber nicht gut für die Kirche , wenn

die verſchiedenen Ablöſungscapitalien nicht wieder in Grund

und Boden angelegt werden . Bei den Capitalien findet ein

beſtändiger Wechſel ſtatt . Verluſte an Capital und Zinſen ſind

Shiebei unvermeidlich . Die Aufſicht über die Erhaltung de

Capitalſtocks iſt für die oberſte Kirchen - reſp . Staatsbehörde

mit bedeutenden Koſten verbunden . Der größte Nachtheil hierbei

würde aber für das Kirchenvermögen aus dem Umſtande er —

wachſen , daß der Preis des Geldes ( in welchem die Capitalien

ausgeliehen und zurückbezahlt werden ) ſehr veränderlich
isl Erzeugniſſe ,

Mit

1000 Gulden Capital wird man in 100 Jahren nicht mehr

iſt. undUnd

nach den bisherigen Erf D5
f

namentlich gegen jene der Landwirthſchaft , bedeutend fällt .

ſo viel Lebensbedürfniſſe ankaufen können , wie jetzt .

Seit der Entdeckung von Amerika hat ſich der Werth des
Eit

ilbers , und mit dieſem jener des Geldes dergeſtalt verändert ,

daß 600 Gulden Capital , ausgeliehen im Jahre 1492 , jetzt

dem Werth nach auf 100 Gulden herabgeſunken ſind , oder mit
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andern Worten : Man kann jetzt mit 100 Gulden nur
3ſechsten Theil an Lebensmitteln kaufen , wie vor 350 Jahren

Der Ertrag aus Grundſtücken iſt dieſen Veränderungen

nicht ausgeſetzt ; derſelbe beſteht in Gegenſtänden , welche zu den

nothwendigſten Lebensbedürfniſſen gehör und wenn das Ein

kommen der Kirche
ſol

kann ſie ihren Dienern immer ſo viel geben , als dieſe zu ihrem

Unterhalte bedürfen

Soll daher das Kirchenvermögen erhalten

werden , und einen Ertrag gewähren , der mit

den Preiſen der Lebensbedürfniſfſ gleichen

Schritt hält , ſo müſſen die Ablöſungscap

lien für Zehnten , Naturalcompetenzen und Gül

ten wieder zum Ankauf von Liegenſchaften ( Gü

ter und Wald ) verwendet werder

O1 dir kgunt FisKor 1 1 Hroen Fboſchränk MitDie Kirche nte bishe mit ihren beſchränkte kitteln

nur aus dem Grunde ausreichen , weil ihr Einkommen in

Güterertrag beſtanden hat . Ihr künftiges Beſtehen hängt von

der Wiederanlage der mobil gemachten Einkommenstheile in

Gütern ab

Den Geiſtlichen kann man die Ausführung einer ſo bedeu

tenden Maßregel nicht allein überlaſſen . Von ihnen kann nicht

verlangt werden , daß ſie ſich nach Gütern umſehe ind

Kaufunterhandlungen treten .

Es wurde hierbei ihr Anſehen und ihre Stellung leiden :

auch könnten , wenn die Beſchaffenheit des Kaufobjectes und
Sie N 88 1 1 11 1 tnt 4 8 —die Preisverhältniſſe nicht ſorgfältig unterſucht werden , für die

Pfründe bedeutende Verluſte entſtehen

Endlich bietet ſich nicht gerade auf derſelben Gemarkung
oder in der Nähe , wo ein Pfarrzehnte zur Ablöſung gekommen
iſt , eine vortheilhafte Kaufgelegenheit dar .

Oft iſt das Capital ſo groß , daß es nicht gut wäre , daſſelbe
für eine Pfarrpfründe und in einer Gemarkung ganz in

Gütern anzulegen , und die Bewirthſchaftung dieſer dem Pfründ

inhaber zuzuweiſen

Oft kann ein größeres Gut billig angekauft werden ,
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Ablöſungscapital einer Pfarrei reicht aber nicht immer zum

Ankauf deſſelben hin

Aus allen dieſen Gründen iſt es durchaus nothwendig , daß

der Verwaltung des Pfarreivermögens , ſo wie in der Be —

ſetzung der Pfarrdienſte eine Aenderung eintrete

III

Auf welche Weiſe könnte nun eine Kenderung in der Verwaltung
des Pfarreivermögens und in der Veſetzung der Pfarrdienſte

ſtattfinden ?

1) Soll der Geiſtliche in ſeiner Amtswirkſamkeit nicht ge⸗

ſtört werden , ſo iſt vor Allem nothwendig , daß man ihn der

Verwaltung der Pfarrpfründe möglichſt ent

hebe .

Ganz wird dies auf dem Lande nicht auszuführen ſeyn .

an kann hier nicht zu jeder Zeit die für eine Haushaltung
erforderlichen Lebensmittel käuflich haben . Es iſt daher jedem

Geiſtlichen ſo viel an Grundſtücken als Beſoldungstheil zuzu —

M

weiſen , als er für ſeine Familie nöthig hat . Alle übrigen

Pfarrgüter ſollten den Geiſtlichen nicht zur Bewirthſchaftung
überlaſſen , ſondern in beſondere Verwaltung genommen werden .

Ebenſo unſchicklich , nachtheilig und ſtörend iſt der Einzug
anderer Competenztheile , als Grund - und Capitalzinſen , Gül —

ten u. ſ. w. , durch den Geiſtlichen . Er ſollte mit ſeinen Pfarr —

kindern in ökonomiſchen Angelegenheiten ſo wenig als möglich

zu verkehren genöthigt ſeyn .

Das Eingehen ſeiner Beſoldung muß geregelt und ge —

ſichert werden .

Um dieſen Zweck zu erreichen , iſt im Herzogthum Naſſau

ſchon unter dem 8. April 1818 bei Vereinigung der beiden

proteſtantiſchen Religionstheile eine landesherrliche Verordnung

erſchienen , welche unter Anderem auch beſtimmt :

(§. 6 . ) Daß die Beſoldungen der Kirchendiener in der

Regel nur in baarem Gelde beſtehen ſollen .

Die Pfarreien ſind nach dem Maaße des damit ver⸗

bundenen Dienſteinkommens in verſchiedene Claſſen getheilt .
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Das Vorrücken von einer niedern in eine höhere Dienſt

claſſe findet in der Regel nach dem Dienſtalter ſtatt

(F. 7. ) Die Wohnung wird mit 25 50 fl., die zur eige

nen Benutzung geſtatteten Gärten und Grundſtücke in billig

mäßigem Anſchlag aufgerechnet . Außer Wohnung und Garten

wird dem Pfarrer nur die Benutzung von ſo viel Gut geſtattet

als zum eigenen Bedarf ſeiner Familie erforderlich iſt; das

Halten einer Fuhre , ſo wie der Betrieb irgend eines b

lichen Gewerbes bleibt ihm durchaus unterſagt .

Alles übrige Pfarrgut wird verpachtet .

§. 10 Die Kirchenrechne 6 nicht al die eigent

lichen Kirchengefälle , ſondern auch die Pfarreinkünfte

und letztere an den Pfarrer abzuliefern .

( §. 11 . ) Die Verwaltung des Pfarrvermögens liegt den

Kirchenvorſtehern ob An r Spitze d ſteht der

Pfarrer

(§. 12 . ) Dieſer hat für die Erhaltung und Fundations

oder zweckmäßige Verwendung des Pfarr - und Kirchenvermögens

mitzuſorgen .

( §. 14 . ) Die Dekane haben die Mitaufſicht über das geiſt

liche Standes - und Kirchenvermögen

(§. 15 . ) Die Generalſuperintendenten haben die Mitſorge

für die Erhaltung und zweckmäßige Verwaltung , ſowohl des

geiſtlichen Standes als des ganzen Kirchenvermögens

(§. 17 . ) Einer jeden einzelnen Kirchengemeinde verbleib

das Eigenthum des für den religiöſen Cultus beſtehe

von Schul - und Armenvern n getrennt zu verwaltenden Ber
mögens , die Landesregierung ſetzt den jährlich N

überſchlag feſt , die Rechnungskammer ſchließt die Rechnung al

Das für den Unterhalt der Geiſtlichkeit beſtimmte Vermö

gen wird nach gleichen Grundſätzen verwaltet , und in einem

beſonderen Abſchnitt des Inventars , des Budgets und der Rech —

nung aufgeführt .

Alle Pfarrgefälle jeder Art werden vom Kirchenrechner

erhoben und an den Pfarrer abgeliefert , müſſen aber gleich den

Einnahmen und Ausgaben für den Organiſten und andere

Kirchendiener durch die Rechnung laufen .



Sämmtliche Pfarreien werden nach ihrem Ertrage in fünf

Claſſen eingetheilt , von

600 fl. bis 750 fl. ,

5 εε 100023½

oO „ ee

1200ο % 1500Cρ

GD‚ , „ 1800

Allen weniger als das Minimum ertragenden Pfarreien

de aus dem Kirchenfond zugelegt , und dieſem

750

nach Umſtänden e zuſchuß aus dem Centralkirchenfond gege⸗

1. Dagegen kommt ( §. 18 , pos . 7) der das Marxi⸗

mum des Normalgehalts überſteigende Betrag der Pfarreinkünfte

in den Centralkir dnföf

Durch dieſe Anordnung ſind zwar die Pfarrer der Selbſt

adminiſtration der Pfründe enthoben , auch iſt für Pfarreien mit

einem Normalgehalt geſorgt , allein einer der größten Mißſtände

bleibt , der Pfarrer kann nämlich nur durch die Beförderung
auf eine andere Stelle zu einem höheren Gehalt kommen ; ein

häufiger Wechſel unter den Geiſtlichen wird daher nicht beſeitigt .

Auch wird — wenn das Vermögen einer jeden Pfarrſtelle

für ſich beſonders durch Kirchenrechner , welche im Verwaltungs —

und Rechnungsweſen oft nicht gehörige Erfahrung haben , und

dieſes als Nebengeſchäft betreiben , verwaltet wird —eine zweck —

mäßige , vortheilhafte Verwaltung des Pfarrvermögens nicht

möglich ; während bei einer Vereinigung des Vermögens meh —

rerer Pfarreien unter eine gemeinſchaftliche , einem Sachverſtän⸗

digen anvertraute Verwaltung der Ertrag gewiß geſteigert und

das Vermögen beſſer erhalten werden kann , da ſich hier der

Kreis für Anlagen der Capitalien in Gütern erweitert , kleinere ,

für ſich allein nicht unterzubringende Beträge zuſammenge —

worfen werden , und Gewinn ſowie Verluſt ſich mehr aus⸗

gleichen .

Die Centraliſirung des Pfarrvermögens unter eigene Ver —

waltungen , ſoweit es nicht den Geiſtlichen zur Adminiſtration

überlaſſen wird , erſcheint hiernach angemeſſener

2 ) Um aber den andern Uebelſtand — einen allzuhäufigen

Dienſtwechſel unter den Geiſtlichen , zu entfernen , muß dafür
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geſorgt werden , daß ſie ſich auf ein und derſelben Stelle in

ihrem Einkommen verbeſſern

Dieſes iſt nicht anders ausführbar , als wenn der Ertrag

ſämmtlicher Pfarrpfründen zuſammengeworfen , und daraus Nor

malgehalte für die Geiſtlichen nach verſchiedenen Claſſen ge

geben werden , in welche ſie nach ihrem Dienſtalter und nach

ihren Leiſtungen vorrücken

Ein ähnliches Verfahren iſt ſchon vor 100 Jahren ( 1742

im ehemaligen Fürſtenthum Naſſau - Weilburg mit den Pfarr

pfründen eingehalten worden

Auf gleiche Weiſe hat ſich zum Theil der unterländer vor —

mals reformirte Kirchenfond , ſowie das altbadiſche incamerirte

Kirchenvermögen gebildet .
Die den einzelnen Gemeinden gehörigen Heiligenkaſſen mit

den verſchiedenen Pfründen wurden vereinigt , und hieraus

werden die kirchlichen Bedürfniſſe der Gemeinden befriediget

Werfen wir einen Blick auf die Gemeinden , welche ihr Kirchen

vermögen zurückbehalten haben , und vergleichen wir mit dieſen

jene Gemeinden , deren Kirchengefälle in den vereinigten Fond

gefloſſen ſind , ſo werden wir finden , daß Letztere gegen Erſtere

was die äußeren kirchlichen Einrichtungen anbelangt , viel beſſer

geſtellt ſind .

Von der Claſſification werden jedenfalls die Diaconate , bei

welchen die kirchlichen Verrichtungen dem Lehramt untergeordnet

ſind , auszuſchließen ſeyn .

Hier liegt kein überwiegender Grund vor , daß die Diaconen

den größten Theil ihrer Dienſtzeit auf einer Stelle zubringen .

Oft iſt deren Verſetzung an einen andern Ort im Intereſſe der

Schule räthlich . Auch ließe es ſich durchaus nicht rechtfertigen ,

wenn die Diaconen , welche das Kirchenamt nur als Neben

geſchäft verſehen , aus dem Ertrag des Pfarreivermögens beſſer

geſtellt würden . Für ihre wenigen kirchlichen Functionen ſind

ſie durchgängig ſehr gut bezahlt , und wenn ſie einer Aufbeſſe —

rung bedürfen , ſo wäre dieſe ihnen , wie bisher , aus dem Fond

für die Schule , bei der ſie angeſtellt ſind , beziehungsweiſe aus

Staatsmitteln zu geben .

Um eine Ueberſicht über den Ertrag des Pfarreivermögens



nähernd berechnet .

Werden die Diaconate , ſowie die beiden Hof - und Sta

geben zu können , wurde dieſer in der beifolgenden Tabelle an⸗

dt⸗

vicariate , zuſammen 23 Stellen , nicht in die Claſſification auf —

genommen , ſo bleiben noch 343 Pfarreien , mit einem Ertrage
von 346,797 fl. und Accidentien 20,122 fl.

Hierunter ſind Stellen :

unter 500 fl. excl . der Accidentien und Wohnung 29

＋ f 1 37

700 . ½ 1 5 R 1 7 38

600

7 800 „ 6 8 7 5 „ 41

8 89 5 5 5 20

1000 5 ˖ 38

1100 6 3 28

6 1200ο 5 5 65 5 26

12Ii • r Iin 5 5 6 16

— UU 6 7 5 1 11

1500 5 ‚ 12

1600 „ 5 75 5 5 4

5 6200⁰ꝗſ6. . 1 16 16 5 8

5 89907 ð 6 7 5 5 6

1900 „ 5 * 5 7 6

2000 „ 5„ „ 6 17 5 2

7 2005 7 75 60 1 65 6

2 „ 5 ö„ K 6

7 2300 „ 97 „ „ 10 2

„ 2400 „ „ „ „ 1

5 „ 5007 5 5 5 5 60 2

7 2600 „ 5 75 5 55 7

00 2

„ 2800 bis

„ 3300 fl „ „ „ 3

3400 „ 5 K 6 5 7 1

„ 359 15 6 5 W 1

Summa 343

Hiernach ertragen

104 Pfarreien unter 700
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61 Pfarreien unter 800 fl. bis 1000 fl .

66 5 7 1000 „ „ 1200

42 10 7 RDD Iühg

23 5 4 1400 „ „ 1600

24 7 1 1600 „ „ 2000

28 über 2000 „ „ 3500

Ueber 100 Geiſtliche beziehen unter 700 fl. Beſoldun

können , wenn ſie verheirathet ſind , nur dürftig damit auskom

men ; 47 Geiſtliche dagegen beziehen Beſoldungen von 1600 fl

bis 3500 fl . , mithin viel mehr , als ſie bei einer gewöhnlichen ,

ihrem Stande angemeſſenen Lebensweiſe , zumal auf dem Lande ,

nöthig haben

Was liegt nun aber näher , als den Ertrag des Pfarrver

mögens ſo unter die Geiſtlichen zu vertheilen , daß nicht , wie

bisher , faſt die Hälfte dem bitterſten Mang lusgeſetzt iſt

während ein anderer Theil der ſtebente im Ueberfluſſe lebtIII

Nur wenige Geiſtliche ſind ſo glücklich , auf eine dieſer gut

dotirten Pfründen zu kommen , und es wird ihnen dieſes Glück

in der Regel erſt in den letzten Tagen ihres Lebens zu Theil ,

nachdem ſie ihre ſchönſte Lebenszeit hindurch mit Sorgen aller

Art gekämpft , ihr Vermögen zugeſetzt , oder gar Schulden ge —
macht haben , und den Ihrigen während den paar Jahren , die

ſie auf der guteu Pfründe zubringen , nichts mehr erſparen

können .

Auch ſind für den Geiſtlichen mit einer in vorgerückten
Jahren erfolgenden Wohnungsveränderung ſehr viele Unan —

nehmlichkeiten und Nachtheile verbunden , welche der in einem

ſolchen Alter durch Beförderung auf eine andere Stelle mög —

lichen Beſſerſtellung hindernd im Wege ſtehen .

Eine Beſoldungsclaſſification liegt daher nicht nur im In

tereſſe der Kirche , ſondern auch im allgemeinen Intereſſe

ihrer Diener , der Geiſtlichen .

Es wird dann allerdings keine Stellen mehr geben , auf

welchen wenige Pfarrer im Ueberfluſſe zubringen . Dagegen
werden aber auch viele Pfarrer , welche bisher von dem Ein —

kommen ihres Dienſtes nicht oder nur ſpärlich leben konnten ,

in eine von Nahrungsſorgen freie Lage kommen .



Geiſtliche , welche eine ſehr beſchwerliche Stelle zu verſehenU

haben , od ſich durch eine würdige Amtsführung auszeichnen ,

ſo wie Geiſtliche , welche bei beſonderen Unglücksfällen einer

außerordentlichen Unterſtützung bedürfen , können aus dem Pfarr —

ungsweiſe Kirchenfond immerhin noch bedacht wer —
den , und damit wird der Einwand , daß bei einer Claſſification

für ausgezeichnete oder bedürftige Pfarrer die Mittel zu einer

beſondern Belohnung oder Unterſtützung fehlen , hinwegfallen .
Bei der Claſſification ſollt die Accidentien ſo wie die

Wohnung 1 Anſchlag kommen ; die Wohnung nicht ,
Pfarrer eine ſolche in natura erhält , die Accidentien

ber deshalb nicht , weil der Pfarrer von einer ſo zufälligen
Ein nicht abhängig gemacht werden darf ; denn die Acci —

dentien ſind nicht nur nach den Vermögensverhältniſſen der

Pfarrkinder , nach deren Anzahl und nach der Zuneigung der —

ſelben zu ihrem Pfarrer , ſondern nach der einmal beſtehenden
Obſervanz ſehr verſchieden . Ihr Betrag läßt ſich nicht genau

ſtimmen ; 1 größere oder kleinere Anzahl von Geſchäften
t ccident im Zuſammenhang , ſtte gehören daher

dem Pfarrer vorhinweg , und werden am Normalgehalt nicht

aufgerechnet

L dief GrunWird dieſer idſatz angenommen , ſo ergibt ſich nach
einer annähernden Berechnung des wirklichen Ertrages für 343

Pfarrſtellen eine Summe von 346,797 fl.

oͤder kund 346,800 „
Die Beiträge , welche bisher aus den größern

Kirchenfonds , ſowie aus den Stiftungen für Be —

ſoldungs zulagen der Geiſtlichen bezahlt worden

ſind , dürften auch fernerhin geleiſtet werden , und

wenigſtens mit 10,000 „

Summa 356,8000fl .
Hieraus könnten nun folgende Beſoldungsclaſſen gebildet

werden :

öe 635000

88 A R 79,200 „
178 Stellen Summa 142,200 fl
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178 Stellen Uebertrag 142,200 fl .

50 à 1000 fl . 50,000 „

1200 „ „ s

30 à 1400 „ 42,000

W à 1500 % . 37500

25 à 1600 „ i 40,000 „

343 Stellen . Summa 353,700 fl

Eine Beſoldung von 700 fl . , freie Wohnung und Accider

tien ( letztere betragen durchſchnittlich 6 Proc . der Beſoldung )

wird auf dem Lande und in kleineren Städten für einen an —

gehenden Geiſtlichen hinreichen . Bis ſich ſeine Familie und

damit ſein ökonomiſches Bedürfniß vermehrt , tritt

höhere Beſoldungsclaſſe ein , und um dieſes mit Sicherheit aus —

führen zu können , ſind für die zweite Claſſe faſt gleich viel

Stellen wie für die erſte angenommen worden

In die dritte , vierte oder fünfte Claff nit einem Ein

kommen von 1000 fl. bis 1400 fl . , werden 115 Geiſtliche , oder

über ein Drittheil der ganzen Zahl , vorrücken ; auf 50 Geiſtliche ,

oder auf den ſiebenten Theil der Geſammtheit , wird aber eine

Beſoldung von 1500 fl. bis 1600 fl. kommen , ohne die We

nung und Accidentien

Wünſchenswerth wäre es geweſen , wenn die unterſte Claſſe

auf 800 fl. und die höchſte auf 1800 fl. hätte geſtellt werden

können ; ohne Unterſtützung aus Staatsmitteln iſt dieſes jedoch

noch zur Zeit nicht möglich .

Bei der B ung des Ertrags der Pfarrpfründen wurde

darauf Rückſicht genomme daß in der Wirklichkeit kein

kleinerer Betrag als der angegebene ſich he— sſtelle, damit

die Normalbeſoldungen auch geleiſtet werden können

Es iſt vielmehr bei einer ſorgfältigen Verwaltung ein höhe

rer Ertrag zu erwarten , und wenn ſich dieſe Erwartung beſtä

tigt , ſo kann die eine oder andere Claſſe noch aufgebeſſert werden

Auch wurde angenommen , daß die vorhandenen Stellen

( 343 ) genügen ( Fortſetzung folgt . )

Berichtigung .
S. 104 3. 10 v. o. ſtreiche „Confirn uud lies Katechiſatic
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